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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

18.01.1965 

Geschäftszahl 

1648/63 

Rechtssatz 

Für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit eines Antrages auf Wiederaufnahme des Verfahrens ist es nicht 
entscheidend, daß die Partei auf die Durchführung eines amtswegigen Wiederaufnahmeverfahrens 
vertraute. 
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